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93 (4.4.1862) Dienstmänner-Institut der Residenzstadt Karlsruhe



Dienstiliiiimer-Jnstitlit der Residenzstadt Karlsruhe.

Reglement .

§ . 1 . Das Institut stellt für die Stadt Karlsruhe vorerst
12 Dienstmänner an , und übernimmt Garantie für jede

Veruntreuung , Beschädigung von Seiten der Dicnstleute , so
wie ' es sich auch verpflichtet , für etwaige Verluste Ersatz zu
leisten . Nach Bedürfniß wird die Zahl der Dienstmanner

vermehrt .

8 - 2 . Die Dienstmänner erhalten zur Bekleidung grau-
tuchene Jacken mit blauem , roth eingefaßtem Kragen , graue Hosen ,
graue Tuchkappe mit Schild ( Dienstmann ) und ein Schild auf
der Brust mit dessen Nummer , eine Ledergurte mit Brieftasche
und einem Seil ; im Sommer leinene Blouse und leinene Hosen .

Die Ausrüstungsgegenstände , bestehend in Tragbahren ,
Schiebkarren -, 2 - und -träderigen Wagen , werden mit rother
Oelfarbe gleichmäßig angestrichen und zum Schutz gegen schlechte
Witterung mit guten wasserdichten Leinwanddecken versehen .

8 - 3 . Die Tragbahren und Pritschenwagen , welche zu
besonderen Gegenständen benutzt werden , sind im Lokal des

Instituts reservirt .

8 - 4 . Es werden Dienstmänner an verschiedenen Orten
der Stadt aufgestellt , nämlich :

Eck der Waldhorn - und Langenstraße ( am Ritter )
2 Mann ,

Eck der Adler - und Langenstraße ( am König von

England ) 1 Mann ,
Marktplatz (am Englischen Hof ) 2 Mann ,
Eck der Ritter - und Langenstraße ( am Erbprinzen )

2 Mann ,
Eck der Herren - und Langenstraße ( am Hob er ' scheu

Hause ) 1 Mann ,
Eck der Wald - und Langenstraße ( am Römischen

Kaiser ) 2 Mann ,
Eck der Karts - und Langenstraße ( am Deutschen

Hof ) 1 Mann ,
Eck der Amalien - und Aarlsstraße ( am Bürger -

v er ein ) 1 Mann .

Dieselben führen die leichten Geräthschaften bei sich und

nehmen Aufträge an ihrer Station und bei einem Gang durch
die Stadt zur Besorgung entgegen .

8 - 3 . Die Dienstleute können zum Verbringen aller La¬
sten , Effecten , zu Umzügen , Haus - und Gartenarbeiten , sowie
als erpresse Boten über Land verwendet werden . Das Gewicht
der zu transportirenden Packstücke darf für die mit Korben

versehenen Dicnstleute nicht 30 Pfund und bei denjenigen ,
welche Karren führen , 200 Pfund im inner » und äußern
Stadtverkehr nicht übersteigen ; übernimmt ein Dienstmann frei¬

willig eine schwerere Last , so ist ihm eine besondere Vergütung
zu fordern untersagt . Das Nähere darüber ist im Tarif , so
wie im Reglement , welche jeder Dicnstmann bei sich zu führen
hat , zu ersehen .

§ . 6 . Es ist gleichgiltig , ob der Dienstmann von einem
oder mehreren Auftraggebern benutzt wird , und kann er auch
im letzter » Falle , sofern er nur einen Gang an einen Ort zu
machen hat , nur die entsprechende tarifmäßige Vergütung für
einen Gang fordern .

Hat er für einen oder mehrere Auftraggeber an verschie¬
dene Orte zu gehen , so steht ihm die tarifmäßige Vergütung
für so viel Gänge zu , als die Zahl der Orte beträgt , an welche
er zu gehen hat , wobei es nicht darauf ankommt , ob diese
Orte auf einer Tour liegen oder nicht , und wird jeder solcher

Gang nach dem Tarif von Ort zu Ort bezahlt .

Die Aufeinanderfolge der Orte ist , soweit die Auftrag¬

geber es nicht ausdrücklich verlangen , so zu wählen , daß wo

möglich Zeit erspart wird .

8 - 7 - Wird ein Dienstmann zur Ucbernahme einer Be¬
stellung an einen bestimmten Ort geholt , welcher Aufforderung er

Folge leisten muß , so ist dafür im Innern der Stadt nichts , im

weiteren Stadtbezirke 6 kr . zu entrichten . Wird derselbe auf

bestimmte Zeit benutzt , so kommt die Dauer derselben in Be¬

rechnung und die volle Taxe , wenn er nach längerem Zeit¬

verlust unbenutzt entlassen wird .

Fünf Minuten müssen die Dienstleute auf ihre Aufträge

unentgeldlich warten , ein längerer Zeitaufwand wird nach

Satz II . des Tarifs berechnet .

In allen Fällen muß der Tienstmann die Marke
bei Uebernahme des Auftrags verabfolgen ; sie allein ge¬
währt Garantie für Schadenersatz.

Aufträge und Bestellungen können

Karlsruhe im März 1862 .

8 - 8 . Soll der Dicnstmann andere Arbeiten verrichten,
so bedarf es hierzu einer besonderen Verabredung mit dem

Instituts - Vorstände und ist die Vergüt ^
' ^j,n diesem Falle

nach jener Verabredung zu bestimmen .

8 - 8 . Sind zwei Dienstleute zur Fortschaffting eines oder
mehrerer Gegenstände erforderlich , wozu Tragbahren , Wagen ic .

erforderlich sind , so wird die Taxe je nach den vorgesehenen
und abgegrenzten Entfernungen so bemessen , als wären zwei
Dienstlcute mit Karren in Arbeit .

8 - 18 - Die Dienstleute bleiben imSommer von Mor¬
gens 6 bis Abends 7 Uhr und im Winter von Morgens 7

bis Abends 7 Uhr in Arbeit .
Vor Morgens 6 beziehungsweise 7 Uhr und Abends nach

7 Uhr können die Dienstleute nur im Instituts - Comptoir be¬

stellt werden und tritt dann die doppelte Tare ein .

8 - 11 - Der Unternehmer ersetzt jeden durch die Schuld
seiner Dienstleute herbeigeführten nachweisbaren Verlust und

Schaden , bis zum Betrage von 10 fl . per Mann , wenn
binnen 48 Stunden dem Institut Anzeige darüber gemacht wird .

Zur Erfüllung dieser Verbindlichkeit hinterlegt derselbe bei

dem Stadtamt eine Caution von 200 fl . , welche bei Aus¬

dehnung des Geschäfts entsprechend vergrößert wird .
Ist ein Schadenersatz geleistet , so muß die Cautionssumme

binnen 8 Tagen auf die ursprüngliche Höhe ergänzt werden .

Entschädigung wird nur dann geleistet , wenn sie binnen

48 Stunden nach dem betreffenden Vorfälle unter Vorlage der

Marke des Dienstmannes auf dem Comptoir des Instituts

geltend gemacht wird .

8 - 12 . Behufs der Controle Seitens der Dienstleute mit
dem Institut erhalten die Ersteren gedruckte Marken , auf denen sich
die Nummern des Dienstmanns , Datum und Jahrzahl , die Höhe
des Geldbetrags , sowie die Angabe des Institut - Comptoirs befindet .

Rückseite .

Nur die Abnahme der Marke
gewährt Garantie für Scha¬

denersatz .

Vorderseite .

Dienstmanns -Nr . 1 .
Carlsruhe
Instituts -Comptoir :

4 kr . Marke .

Die Empfangnahme der Marke Seitens des Auftrag¬
gebers garantirt ihm einzig und allein Schadenersatz.

8 . 13 . Der Trägerlohn ist dem Dienstmann bei seiner
Annahme gegen Verabfolgung der als Quittung dienenden Marke

zu zahlen . Der Dicnstmann muß die Marke unaufgefordert
bei der Annahme überreichen , widrigenfalls er sich einer Un¬

terschlagung schuldig machen würde . Mehr als der Tarif be¬

stimmt , darf von ihm durchaus nicht gefordert werden .

8 - 14 . Das Tabakrauchen ist den Dienstleuten , wenn
sie Aufträge entgegennehmen , sowie bei Beschäftigung in den

Häusern , auf das Strengste untersagt , überhaupt ist ihnen dem

Publikum gegenüber ein höfliches und anständiges Benehmen

zur Pflicht gemacht .

8 - 13 Aufträge für Arbeiten auf mehrere Stunden,
und die nach Stunden berechnet werden , sollen einige Stunden

vorher auf dem Comptoir bestellt werden , um sie sicher aus¬

führen zu können .

8 - 16 - Bei Anstellung der Dienstmänner wird nur aus
moralische , gut beleumundete Leute Rücksicht genommen , die von

Großh . Stadtamt für zuverlässig befunden worden sind .

8 - 17 - Die Dienstlcute erhalten eine Legitimationskarte
und sind die Auftraggeber berechtigt , sich diese nebst dem Regle¬
ment und Tarif vorzeigen zu lassen .

8 . 18 . Wird ein Dienstmann im Voraus auf spätere
Zeit zu Dienstleistungen bestellt , so hat er dem Auftraggeber als

Garantie eine 4 kr . Marke einzuhändigen und deren Betrag später
bei Ausführung der Dienstleistung in Anrechnung zu bringen .

Zu allen angenommenen Dienstleistungen hat der Dienst¬
mann sich pünktlich einzufinden .

Werden ihm Bestellungen an das Institut gemacht , so

hat er solche genau in seine Brieftasche einzutragen , rusp . aus

Verlangen cintragen zu lassen , und bei seiner Ankunft auf dem

Bureau abzugcbcn . Derartige Bestellungen werden unentgeldlich
übernommen Verlangt aber der Auftraggeber eine sofortige

Erledigung der Bestellung , so hat der Dienstmann den für die

Botengänge ausgeworfenen tarifmäßigen Betrag zu fordern .

8 IN - Wird ein Dienstmann bei Ertheilung eines Auf¬
trags zugleich auf Rückantwort engagirt , so hat er auf solche an

Ort und Stelle 5 Minuten unentgeldlich zu warten , für längeres
Warten hat er von */ § zu Stunde 4 kr. zu fordern . Der Rück¬

weg selbst wird nach der entsprechenden Position des Tarifs bezahlt .

Tarif . »
des

.
. E

Dienstm änner - Jnstituts .

Die Dienstmänner haben für ihre Dienstleistungen zu

fordern :

I . Für bestimmte Gänge. FürcinenGang
einschl . mit

1 . Im Innern der Stadt und zwar bis

zum Durlachcr - , Friedrichs - , Ettlinger - ,
Karls - , Mühlburger - u . Ludwigsthvr und

Schloßbczirk .
2 . Außerhalb der Stadt und zwar bis

Gottesaue , Augarten , Ludwigssee , Bahn¬

hof , Kriegsstraße , Militärspital , Clever ' sche
Bicrhalle und Schloßgarten . . . . .

iVPsundiZÜ Pfund
Gepäck. ) Gepäck.

kr.

4

6

kr.

6

9

Für einen Gang
einschl . mit

Dicnstmänncr mit Wagen oder

Karren .

30 bis
100 Pfd .
Gepäck.

IM bi«
200 Pid .
Gepäck.

kr. kr.

a . Im Innern der Stadt .
b . Außerhalb der Stadt ( wie oben ) . . .

6
12

9
15

II . Für gewisse Zeiten . fl. kr.

1 Stunde . — 9
1 Stunde mit Karren oder Wagen . . . .
Bei längerer Benutzung bis einschließlich Vz Stunde ,

die Hälfte mehr .

III . Für verschiedene Dienstleistungen .
Die Dienstleute können verwendet werden :

1 . zum Tragen ungemachten Holzes von der
Straße in das Haus und ordentlich aufzu -

— 15

setzen , per Klafter .
2 . ein Klafter gemachtes Holz

— 12

u) in das untere Stockwerk zu tragen . . — 24
d ) eine Stiege hinauf oder hinunter . .
v ) für jede weitere Stiege hinauf oder hin -

— 30

unter per Klafter . — 6
6) ein Klafter Holz gehörig aufzubeugen .

3 . Zum Kohlentragen :
1 Centner in das untere Stockwerk, eine

— 24

Treppe hinauf oder hinunter . .

für jede weitere Stiege per Centner 1 kr.

mehr .
4 . Wäsche auf die hiesige Bleiche zu führen :

— 1

ein Korb voll .
jeder weitere Korb 3 kr . mehr .

Wäsche auf die Bulacher Bleiche zu führen :

— 6

ein Korb voll .
jeder weitere Korb 3 kr . mehr .

Von der Bleiche abzuholen dasselbe .

Zum Fortschaffcn des Schuttes aus den Häu¬

sern , wenn mindestens 4 Körbe voll vor -

— 15

Händen sind , per Korb .
5 . Zum Wassertragen , Pumpen , per Mann

— 4

die Stunde .
6 . Als Exporteure : im Accord .
7 . Ais Führer durch die Stadt , zum Fahren

— 9

von Kranken per Stunde .

8 . Als Portier , Marklhelfer, Wächter ,
— 9

per Mann den Tag . 1 12
„ „ die Nacht .

9 . Zum Transport eines Flügels und ähnlicher
1 30

musikalischer Instrumente , per Stück . . 1 12
Im äußern Stadtbezirk .

10 . Zu größeren Transporten von Spiegeln ,
Glas und Porzellan : im Accord .

11 . Zum Reinigen von Kleidern und Stiefeln

1 30

für 1 oder 2 Personen monatlich . . . 1 30

Für z — 4 Personen monatlich . . .

12 . Zum Abbolen des Mittagessens aus den Re¬

staurationen für 1 — 2 Personen in einer

2 —

Wohnung , monatlich .

13 . Zum Austragen von Rechnungen , Circu¬

laren Anzeigen und Briefen im Innern der

1 30

Stadt bis 30 Stück . — 18

31 bis 60 Stück . — 30

61 bis 100 Stück . — 42

Für jede weitere 50 Stück . — 9

14 . Zum Ankleben von Bekanntmachungen , ge-
fl ks

wöhnliches Octav - , Quart - od . Folio - Format
für 12 Stücke . — 15

Größeres Format bis 4 Quadratfuß — 20
15 . Zu Garten - und Feldarbeiten pur Mann

den Tag bis 10 Stunden . . . 1 12

pur Stunde . — 9
16 . Zu Umzügen und Möbeltransporten

Mann den Tag zu 10 Stunden mit Ge -

räthschaften . 1 30

Ohne Geräthschaften . 1 12
Zu Umzügen u . Möbeltransporten pur Mann
die Stunde mit Geräthschaften . . — 15

Ohne Geräthschaften . — 9
17 - Zu größeren Transporten von Gepäck , Waa -

ren rc . von 2 bis 10 Centner innerhalb der
Stadt pur Centner . — 3

Außerhalb der Stadt . — 6

18 . Zu Geldtransporten :
1 fl . bis 1000 fl . , innere Stadt . — 4

„ „ äußere „ — 6

1001 bis 2000 fl ., innere „ — 6

„ „ äußere „ — 9

2000 bis 5000 fl ., innere „ — 12

„ „ äußere „ - 18

Für jede weitere 500 fl . mehr . — 1

Mit Mi,
10 M .

10- 25
Pfd .

19 . Zu Gängen über Land : kr. kr.

nach Beiertheim . 9 12

nach Mühlburg u . Rintheim . . . 12 15

nach Bulach . .
nach Rüppurr , Darlanden , Knielin -

15 18

gen , Hagsfeld , Durlach . . .

nach Ettlingen .

24 30
30 36

nach Eggenstein . 30 36

nach Leopoldshafen . 36 42

nach Blankenloch . 36 42

Vorstehende erpresse Gänge muß der Dienstmann in 2

Stunden die Meile ausführen , wenn nicht ungünstige Wit¬

terung oder andere Zufälle es unmöglich machen .

Wenn der Dienstmann einen erpressen Gang nach den

bezeichneten Ortschaften übernimmt , darf er nur den Hinweg
in Anrechnung bringen , erhält er aber Rückantwort , die ihm

in 1/4 Stunde übergeben sein muß , so wird für den Rückweg
die Hälfte des Tarifs vergütet ; längeres Warten als ^ Stunde

wird jede weitere ^ Stunde mit 4 kr . bezahlt , wofür der

Dienstmann Marken abzugeben hat .

20 . Als Begleiter mit Regenschirm oder Laterne

des Instituts im inner » der Stadt .

im äußern Stadtbezirk .

Zum Fußboden - und Treppcnbohnen mit

Geräthschaften ohne Wachs , per Stunde . — 15

ohne Geräthschaften . — 12

Schneeschaufeln , die Straße reinigen und

Begießen , mit Geräthschaften die Stunde . — 18

ohne Geräthschaften die Stunde . . . . — 15

Bei Beschäftigungen der Dienstmanner auf bestimmte Zeit
nrd wenigstens eine Stunde berechnet , über eine Stunde wird

der Hälfte des Stundcnsatzes vergütet , über ^ Stunde

21 .

22 .

ff. kr.
— 6
— 9

Bemerkungen:
1 . Bestellungen , welche länger als eine Stunde dauern ,

sowie Abonnements für Monats - oder Wochendaucr

sind im Comptoir des Unternehmers anzumelden . In
allen anderen Fällen , in welchen cinc Tarifcrmäßigung ge¬
wünscht wird , ist Rücksprache mit dem Vorstande zu treffen .

2 . Sei allen Aufträgen wird dringend ersucht , die von
den beschäftigten Dienstleuten abzugebrndcn Marken
anzunehmen , indem nur unter Vorzeigung der
Marke Entschädigung gefordert werden und das
Institut auch nur fortbestehen kann , wenn durch
die Abnahme der Marken die Controle der Tages-
Einnahmen ermöglicht wird .

3 . Bestellungen für Wohnungswechsel , rusp . Möbeltrans¬

porte , sind frühzeitig im Comptoir anzumelden .
4 . Alle anderen in dem Tarif nicht vorgesehenen Dienst¬

leistungen erfordern eine vorherige Uebereinkunst mit
dem Instituts - Vorstand . -

5 . Alle Beschwerden des Publikums gegen Dienstlcute sind

zunächst im Comptoir anzumelden und wird der Vor¬

stand ihnen , sofern sie begründet , sofort abhelfen .

jederzeit durch die Dienstmänner , bei Herrn Kaufmann Gerwig , Waldstraße Nr . 36 , bei Herrn Kaufmann Zippe rer , Wäldhornstraße Nr . 30

oder im Comptoir, Herreustraße Nr . 48 , im zweiten Stock , gemacht werden.

ConcessionirLes Dienstmanns -Znstitut .
W. Bitter .

Beilage zum Karlsruher Tagblatt , 1862 , Nr . 93. Druck der Lhr. Fr. Mülle r ' scheu Hofbuchdruckcrei.
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